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ausgehoben Es drehte sich um die Frage, ob
einem Bundesstaat die Befugnis zustehe, seine
Schulgesetzgebung bis zur vollständigen Unterdrük-
kung aller religiösen und privaten Schulen auszu-
dehnen Oregon hatte für alle Kinder zwischen 12
und 19 Iahren den Besuch der Staatsschule als
obligatorisch erklärt, Der oberste Gerichtshof hat
entschieden- dem Staate steht das Recht zu, den
Schulbesuch obligatorisch zu erklären, aber nicht
das Recht, die Eltern zu hindern, die Kinder in
Schulen ihrer Wahl zu schicken.

Das Gesetz, das ausdrücklich zur Austilgung
aller nicht unter staatlicher Kontrolle arbeitenden,
insbesondere der katholischen Schulen be-
stimmt war, stellt ein Werk der Ku-Klux-Klan dar
Eltern, die ihre Kinder trotz dem Verbot in Pri-
vatschulen schickten wurden mit Strafen bis zu 3V

Tagen Gefängnis bedroht und zwar galt jedes
Ausbleiben eines Kindes von der Staatsschule als
neues Delikt der Eltern. Im Jahre 1922 ange-
nommen, sollte das Gesetz am 1. September 1929 in
Kraft treten. Von einer privaten Militärschule
und einer katholischen Schwesternschaft war Re-
kurs ergriffen worden.

Der Entscheid wird von der nicht-klurischen öf-
fentlichen Meinung als Bestätigung der versas-
sungsmäßigen Garantien der religiösen Freiheit
und der Ideale der Gründer der Nation begrüßt.

Krankenkasse
des Kath. Lehrervereins der Schweiz.

Ein letztes Wort an unsere Mitglieder!
Der Endtermin der Eingabe der Stimm-

zettel. der IMP" 22. Juni 1925, rückt heran Jedes
Krankenkassemitglied beteilige sich an der Urab-
stimmung und bekunde damit sein Interesse an un-
serer schönen Institution. Ein freudiges, drei-
faches IM?" Ja sei unsere Losung! Die Neue-
rungen bedeuten für die Mitglieder bei Monats-
beitrügen, wie sie keine andere besitzt, immense
Vorteile Vor Inangriffnahme des
Ausbaues haben wir uns mit dem
Bundesamt für Sozialversicherung
ins Einvernehmen gesetzt. Die Neue-
rungen bewegen sich im Rahmen der
Vorschriften desselben, Art. 23 (Zusatz)
ist eine nicht zu unterschätzende Er leichte-
rung für die Mitglieder. Art. 24 wird ein I u-
wel für die Kasse werden; er sorgt für die Aerm-
sten unter den Kranken und Art, 29a stellt unge-
mein günstige und soweitgehend als mögliche Vor-
teil? auf. Vor allem sollen die Mitglieder sich

vor Augen halten, daß die Kommission bei der Re-
dakiion dieser drei Artikel einzig und allein
das Wohl unserer Freunde im Auge hatte Acngst-

l lichen Mitgliedern, welche glauben, wir bieten zu
viel, sei noch mitgeteilt, daß die vorgesehene Neue-
rung für drei Jahre Proviorium ist und die neuen
Artikel 23 (Zusatz) 24 und 29a vom Bundesamt
genehmigt werden müssen. Aus voller Ueberzeu-
gung empfehlen wir also durch ein dreimaliges
„Ja" einen bemerkenswerten Markstein in der fort-
schrittlichen Entwicklung unserer Kasse zu setzen!

UM" Der Stimmzettel kann nicht als
Drucksache, sondern mutz verschlossen mit Briefporto
eingesandt werden

St, Galle», 14. Juni 1925,
Der 'Aktuar.

Lehrer-Exerzitien in Feldkirch 1925
3,-7. August; 28, Sept. bis 2, Okt.; 12,—19. Okt.

Die Exerzitien beginnen am Abend des ersten
und schließen am Morgen des letzten Tages,

Anmeldungen an
P, Minister, Exerzitienhaus Feldkirch, Vorarlberg.

Geschlossene Exerzitien
im Missionsseminar St. Joseph, Wol-
h u sen 1925, Für P r i e st e r - vom 27.—31. Juli
und vom 8.—12. September; für Lehrer; vom
3—7 August. — A n m e r k u n g e n ; Die Exer-
zitien beginnen jeweils am Abend des erstgenann-
ten Tages nach Ankunft der 7 Uhr-Züge und schlie-
ßen am Morgen des letztgenannten Tages, so daß
man mit den "rstcn Zügen wieder abreisen kann.

Für Kost und Zimmer usw. wird eine Entschä-
digung von Fr, 21,— berechnet, (Einzelzimmer.)

Die Anmeldungen wolle man an das Missions-
seminar .'t, Joseph, Wolhusen, richten, (Telephon
Nr. 74.)

Lehrerzimmer
Ein einläßlich-r Bericht über den St. Galler

Kant, Lehrertag mußte des beschränkten Raumes
wegen auf eine nächste Nr verschoben werden. Wir
bitten um gütige Nachsicht, D, Sch,

Offene Lehrstellen
Wir bitten zuständige katholische Schulbehörden,

sreiwerdende Lehrstellen <an Volks- und Mittel-
schulen) uns unverzüglich zu melden. Es sind
bei unterzeichnetem Sekretariate viele stellenlose

Lehrperjonen ausgeschrieben, die auf eine geeignete
Anstellung reflektieren,

Sekretariat
des Schweiz, kathol. Schulvereins

Geistmattstraste 9 Luzern.
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